
Bekanntmachung der Gemeinde Weitenhagen 

Bebauungsplan Nr. 15 „Bogensportplatz Diedrichshagen“ der Gemeinde Weitenha-
gen 
 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
______________________________________________________________________________________ 
 

Der Vorentwurf zum Bebauungsplan Nr. 15 „Bogensportplatz Diedrichshagen “ der Gemeinde Wei-

tenhagen, Stand Oktober 2025, mit der Begründung wurde auf der Gemeindevertretersitzung vom 

27.10.2025 gebilligt und gemäß § 3 Abs. 1 BauGB zur öffentlichen Auslegung beschlossen. 

 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist in der Planzeichnung im  

Maßstab 1: 500 dargestellt und beläuft sich auf eine Fläche von etwa 0,36 ha. Er  

umfasst die Flurstücke 111/11 (tlw.) und 111/8 (tlw.) der Flur 4 in der Gemarkung  

Diedrichshagen. 

 

Planungsziel ist die Festsetzung einer Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Bogen-
sportplatz“ gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 5 BauBG. 
 

                                   
Geltungsbereich 

 
 

Die gemäß § 3 Abs. 1 BauGB frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit wird in Form einer öffent-

lichen Auslegung durchgeführt. Dazu wird der Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 15 „Bogensport-
platz Diedrichshagen“ mit Stand Oktober 2025 mit der Begründung in der Zeit vom  
 

06.01.2026 bis einschließlich 06.02.2026 

 

auf der Homepage des Amtes Landhagen: www.landhagen.de unter dem Menüpunkt „Bekanntma-
chungen und Ortsrecht“ sowie auf der Internetseite des Bau- und Planungsportals M-V: 

https://bplan.geodaten-mv.de/Bauleitplaene veröffentlicht. 

 




